
  

 

An die 

Städte, Märkte und Gemeinden 
sowie Verwaltungsgemeinschaften,  
Zweckverbände und Kommunal beherrschte 
juristische Personen 
im BAYERISCHEN GEMEINDETAG 

München, 22. Februar 2022 
 R IX/st  

Rundschreiben 11/2022 
 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern 

(LEP); Beteiligungsverfahren zum Entwurf vom 14. Dezember 2021 

 

hier: Stellungnahme des Bayerischen Gemeindetags mit der Empfehlung zur entsprechen-

den Übernahme an die Städte, Märkte und Gemeinden in Bayern 

 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit diesem Rundschreiben erhalten Sie die im Präsidium des Bayerischen Gemeindetags disku-

tierte und beschlossene Stellungnahme zur aktuellen Fortschreibung des Landesentwicklungspro-

gramms. Der vorliegende Entwurf der Fortschreibung beinhaltet hohes Konfliktpotential, von dem 

praktisch alle kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden in Bayern betroffen sind.  

 

Anders, als es die Teilüberschriften des Eckpunktebeschlusses des Ministerrats sowie die Be-

gründung der Änderungsverordnung suggerieren, führen die neuen Festlegungen nach unserem 

Dafürhalten nicht zu einer Stärkung des Ländlichen Raums sowie zu einer Entlastung der Ver-

dichtungsräume. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. In den Unterkapiteln „Gleichwertigkeit und  
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Nachhaltigkeit“, „Siedlungsstruktur“ und „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ wird ein Ge-

danke des Konservierens des ländlichen Raums sowie ein Befeuern der Entwicklung der Zentren 

postuliert. Wir halten diese irreführende Etikettierung für gefährlich und kontraproduktiv für das ei-

gentlich verfolgte Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land.  

 

So sehen wir die begründete Gefahr, dass die durch den Verordnungsgeber nunmehr verfolgte 

Idee einer Landesentwicklung 

 

- einen weitestgehenden Entwicklungsstopp für zahlreiche Grundzentren, Landgemeinden und 

deren Ortsteile zur Folge hat; 

- zu einer weiteren Belastung und Überhitzung von angespannten Verdichtungsräumen führt 

und 

- durch immer weitergehende Begutachtungsanforderung in Planungsprozessen eine „Bau-Ent-

schleunigung“ herbeigeführt wird.  

 

Denn die diesbezüglichen Festlegungen zementieren bei genauer Analyse nachfolgende Prinzi-

pien: 

 

- Entwicklung nur noch dort, wo alle denkbaren Infrastrukturen vorhanden sind. 

- Keine Entwicklung dort, wo einzelne Infrastrukturen fehlen. 

- Eine uneingeschränkte Pflicht zum Vorrang der Innentwicklung bei damit verbundenem Stopp 

der Außenentwicklung.  

- Eine bisher nicht dagewesene Konzentration auf die Zentren, Verdichtungsräume und Bal-

lungsräume. 

- Eine Pflicht zur Begutachtung und räumlichen Abstimmung in jeglichem Planungsprozess.  

 

Die genannten Prinzipien werden sich bei der Überarbeitung der Regionalpläne niederschlagen. 

Wir vernehmen dies bereits aus einzelnen Planungsregionen. Derartige Leitgedanken können 

nach unserem Dafürhalten jedoch nicht im Interesse einer ausgewogenen und einer fairen, vom 

Subsidiaritätsprinzip getragenen und räumlich gerechten Landesplanung liegen, sodass wir Grund 

zu Annahme haben, dass sich die Staatsregierung bei der Fortschreibung des Primats der Politik 

entledigt hat und diese inhaltlich einzig und allein der Verwaltung übertragen hat.  

 

Wir stellen anheim, entsprechende, ggf. auch ergänzte Stellungnahmen an das zuständige Baye-

rische Wirtschaftsministeriums sowie ihre örtlichen Landtagsabgeordneten abzugeben. Wir bitten 

Sie auch um eine wachsame und kritisch-konstruktive Begleitung der entsprechenden Fortschrei-

bungen der Regionalpläne in Ihren Regionen.  

  



  

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Matthias Simon unter der Tel.: 089/360009-14,  

E-Mail: matthias.simon@bay-gemeindetag.de, gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Franz Dirnberger 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
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